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Beschlussfassung der Räte und Kreistage zu den
Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA
Ortsbezug als Voraussetzu n g ei ner Entscheid u ngskompetenz

,Anlagen: Runderlass des Ministeriums für lnneres und Kommunales
vom 11.12.2014

Der Städte- und Gemeindebund NRW hatte in einer Mitteilung vom

07.11.zA14 darauf hingewiesen, dass den kommunalen

Entscheidungsgremien im Zusammenhang mit den zwischen der EU

und den USA bzw. Kanada verhandelten Freihandelsabkommen keine

Befassungskompetenz zustehe. Mit dem beigefügten Runderlass vom
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11.12.2014 stellt das Ministerium für lnneres und Kommunales NRW 3llllT,]i;?"'ember2014

klar, dass eine derartige Befassungskompetenz dann bestehen kann,

wenn ein Ortsbezug spezifiziert wird. Die Zulässigkeit einer

Beschlussfassung ist somit im jeweiligen Einzelfall zu prüfen.
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Aufgrund verschiedener Anfragen aus dem kommunalen Raum zu der
Frage der Beschlusskompetenz der Räte und Kreistage im Zusammen-
hang mit der Ablehnung des Freihandelsabkommen TTIP gebe ich hier-
zu folgende Hinweise:

Der Rat ist gemäß $ 41 Abs. 1 Satz 1 GO für alle Angelegenheiten der
Gemeindevenraltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung nichts
anderes bestimmt. Seine Zuständigkeit ist begrenä auf alle Angelegen-
heiten örtlichen Gemeinschaft und findet seine Grenzen dort, wo die
Zuständigkeit bei einer anderen staatlichen Ebene wie dem Land, dem
Bund bzw. der Europäischen Union liegt. Kreistage beschließen über

Angelegenheiten des Kreises. Kreise sind ausschließliche und eigen-
verantwortliche Träger der öffentlichen Verwaltung zur Wahrnehmung
der auf ihr Gebiet begrenäen überörtlichen Angelegenheiten.

Eine Befassungskompetenz der Räte und Kreistage mit Bezug auf das
vorgesehene Freihandelsabkommen TTIP kann sich ergeben, wenn in

den Anträgen der spezifische Bezug zur örtlichen Situation hergestellt
wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom
14.12.1990 (Az. 7 C 37189), in der es die Erklärung des Gemeindegebie-
tes zur ,,atomwaffenfreien Zone" durch die Gemeindevertretung für un-
zulässig hält, dazu differenziert Stellung bezogen. Es führt in der Ent-
scheidung aus, dass die Gemeinden eine Berechtigung haben können,
sich aus ihrer ortsbezogenen Sicht mit Fragen zu befassen, welche sich
aus der Wahrnehmung von Aufgaben öffentlicher Verwaltung ergeben,
die nach der gesetzlichen Kompetenz- und Zuständigkeitsordnung an-
deren Trägern öffentlicher Gewalt zugewiesen sind.
Das Bundesverwaltungsgericht definiert Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft im Sinne von Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz als
diejenigen Bedürfnisse und lnteressen, die in der öffentlichen Gemein-
schaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben, die also
den Gemeindeeinwohnern gerade als solchen gemeinsam sind, indem
sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der Gemeinde
betreffen. Eine Stellungnahme einer Gemeindevertretung muss dem-
nach - so das Bundesverwaltungsgericht - auch und gerade, wenn sie
den Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich sonstiger Stellen der voll-
ziehen Gewalt betrifft, in spezifischer Weise ortsbezogen sein. Der blo-
ße Umstand, dass die Gemeindevertretung nur für die eigene Gemeinde
spricht, genäge dem Anspruch spezifischer Ortsbezogenheit schon des-
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halb nicht, weil sie sonst unter Berufung auf die im Selbsfuerwaltungs-
recht wuzelnde Allzuständigkeit der Gemeinde auch allgemeinpolitische
Fragen zum Gegensand ihrer Tätigkeit machen könnte. Die Gemeinde
erlange jedoch aus Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz nur ein kom-
munalpolitisches, nicht jedoch ein allgemeines politisches Mandat.

Ob in dem vorliegenden Fall eine Befassungskompetenz der Räte und
Kreistage bezüglich der Freihandelsabkommen, verbunden mit der Mög-
lichkeit Resolutionen zu beschließen, besteht, hängt daher vom Einzel-
fall ab. Zulässig sind solche Außerungen, die einen spezifischen örtli-
chen Bezug benennen und sich auf diesen beschränken. Stellungnah-
men mit lediglich allgemeinpolitischem lnhalt sind dagegen unzulässig.

lm Auftrag
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